
Ausleihfristen: 
• Bücher, CD, CD-ROM, Kassetten 

Leihfrist: 4 Wochen 
Verlängerung: 1 mal 4 Wochen 

• Videofilm 
Leihfrist: 4 Wochen 
Verlängerung nicht möglich 

• Nachschlagewerke 
Leihfrist: 1 Woche 
Verlängerung nicht möglich 

• Lexikas 
keine Ausleihe 

 
Verlängerungen sind nur möglich, wenn das 
betreffende Medium nicht von einem anderen 
Leser oder einer anderen Leserin vorgemerkt ist. 
 

 

***** 
 
 

Gebühren: 
 
Die Benutzung der Stadtbibliothek ist  
 
gebührenfrei ! 
 
Bücherei-Benutzer/innen, welche die entliehenen 
Medien innerhalb der Leihfrist nicht zurückgeben, 
werden gemahnt. 
 
Bei Überschreitung der Ausleihfristen werden 
folgende Bearbeitungskosten erhoben: 
 
Mahngebühr je Buch:   0,50 € 
Porto- u. Versandkosten:  0,60 € 
Verwaltungskosten:   0,50 € 
 
Der Ersatz eines verlorengegangenen oder 
unbrauchbar gewordenen Benutzerausweises 
kostet  2,50 €. 
 
 

 
 
 
 
Da unser Medienverzeichnis bereits auf EDV 
umgestellt ist, haben wir einen eigenen 
Benutzerbildschirm für unsere Leser 
eingerichtet. 
 
Mit diesem PC hat der Benutzer die Möglichkeit, im 
Medienbestand zu recherchieren und nach 
verschiedenen Kriterien sein gewünschtes Buch 
selbst auszusuchen: 
 

• Autor 
• Titel 
• Schlagwort 
• Reihentitel 

 
Die Benutzung des Kataloges ist einfach. Sie 
brauchen keine speziellen Kenntnisse, um mit dem 
Programm umgehen zu können. 
 
 
So finden Sie uns: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Öffnungszeiten: 

 
Montag: 16:00 – 19:00 Uhr 
Donnerstag: 15:00 – 19:00 Uhr 

 
Stadtbibliothek Hünfeld 

Lindenstraße 8 
36088 Hünfeld 

Telefon 06652 180-183 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

unsere Stadtbibliothek  

hat in den zurückliegenden 

Jahren eine sehr erfreuliche Entwicklung 

genommen. Von Jahr zu Jahr stieg nicht nur die 

Zahl der Ausleihungen sondern auch der 

registrierten Leser kräftig an. Dies spricht für ein 

gutes Buchangebot und eine qualifizierte 

Betreuung durch unsere Mitarbeiterinnen in der 

Bibliothek. Die Stadtbibliothek hat sich damit 

erfolgreich gegen den allgemeinen Trend 

behauptet. Auch wenn neue elektronische Medien 

die öffentliche Diskussion bestimmen, hat das Buch 

bei uns seinen besonderen Stellenwert behalten. 

Ich kann nur jeden Leser ermutigen, nutzen Sie 

das vielfältige Angebot und erzählen Sie es weiter. 

Denn nichts ist schöner und anregender als eine 

Musestunde mit einem guten Buch. 

 

Mit herzlichen Grüßen 

 

 

 

 

 

Dr. Eberhard Fennel 

Bürgermeister 

 

Medien: 
 
In unserer Stadtbibliothek finden Sie auf einer 
Gesamtfläche von 157 m² einen aktuellen und 
vielseitigen Medienbestand mit zur Zeit über 
18.500 Medien. 
 
• Romane (auch die neuen Bestseller) 
• Sachbücher zu allen Wissensgebieten 
• Kinder- und Jugendbücher für jedes Alter 
• Comics 
• Kassetten, CDs, Sachvideos 
• Bücher in Fremdsprachen 
• Regionalliteratur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Bibliotheksleiterin, Frau Ingrid Kircher, (mitte) 
und Ihre Mitarbeiterinnen Frau Eva-Maria Beck 
(links) und Frau Evelyn Schönherr (rechts) stehen 
Ihnen während der Öffnungszeiten bei allen Fragen 
zur Verfügung. 
 
 
Weitere Auskünfte: 
 
Stadtverwaltung Hünfeld, Fachbereich 2, FD JKS 
Konrad-Adenauer-Platz 1, 36088 Hünfeld 
Tel.   06652 180-148  -  Fax. 06652 180-196 
E-Mail: stadt@huenfeld.de 
 
 

Ausleihe: 
 
Bei der Anmeldung wird gegen Vorlage des Perso-
nalausweises ein Benutzerausweis ausgehändigt, 
der bei jeder Ausleihe vorgelegt werden muss. 
 
Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren benötigen 
die schriftliche Zustimmung eines/einer 
Erziehungsberechtigten auf der dafür 
vorgesehenen Anmeldekarte. 
 
Wohnungswechsel und Namensänderungen sind 
der Bücherei mitzuteilen. 
 
Die Weitergabe der entliehenen Medien an Dritte 
ist nicht zulässig. 
 
Die Büchereileitung kann die Anzahl der pro 
Person auszuleihenden Medien in besonderen 
Fällen begrenzen. 
 
Im Interesse aller wird darum gebeten, die 
Medien sorgfältig zu behandeln. 
 
Mit der Anmeldung verpflichten sich die/der 
Bücherei- Benutzer/innen, für verlorengegangene, 
beschädigte oder beschmutzte Medien einen 
Wertersatz bis zur Höhe der 
Wiederbeschaffungskosten zu leisten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


